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1. PRÄAMBEL 
1.1 Der Auftragnehmer nimmt Aufträge entgegen, 
verkauft, vermietet und liefert ausschließlich aufgrund 
d i e s e r  A l l g e m e i n e n  S o f t w a r e  L i e f e r -  u n d 
Verkaufsbedingungen. 
1.2 Diese nachstehenden Bedingungen gelten für 
alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein von 
ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen 
dieses Vertrages durchführt.  
1.3 Mündl ich vereinbarte Änderungen oder 
Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn 
sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden 
sind.  
1.4 Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 
 
 
2. LIEFERUNG 
 2.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr 
des Auftraggebers.  
2.2 A u f b e w a h r u n g s m a ß n a h m e n  u n d 
Aufbewahrungskosten, die aus Gründen notwendig 
werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, 
gehen zu Lasten und auf Kosten des Auftraggebers.  
2.3 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein 
Fixgeschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd 
g e s c h ä t z t .  H ö h e r e  G e w a l t  o d e r  a n d e r e 
unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des 
Auftragnehmers oder dessen Unter l ieferanten 
entbinden den Auftragnehmer von der Einhaltung der 
vereinbarten Lieferzeit.  
2.4 Der Vertrag kann unter anderem auch die 
K o n z e p t i o n  e i n e s  S o f t w a r e e i n s a t z e s ,  d i e 
B e s t a n d s a u f n a h m e  d e s  b e s t e h e n d e n 
S o f t w a r e s y s t e m e s ,  d i e  E r s t e l l u n g  e i n e r 
A n f o r d e r u n g s d e f i n i t i o n  f ü r  d a s  k ü n f t i g e 
S o f t w a r e s y s t e m ,  d i e  U m s e t z u n g  d e r 
Anforderungsdefinition in funktionalen Spezifikationen, 
das  P ro j ek tmanagement ,  d i e  E rs te l l ung  von 
Individualsoftware, den Verkauf von Software und 
H a r d w a r e ,  d i e  E i n s c h u l u n g  u n d 
Umste l lungsunters tützung,  d ie  Wartung und 
Weiterentwicklung der Software, die Übertragung und 
Urheber -  und Verwandtenschutzrechten,  d ie 
Herstellung von Datenträgern, Online-Betrieb, Online-
Betreuung, Patch-Betrieb, Datenbankverwaltung, 
Betreuung Wan (Wide Area Network), Betreuung LAN 
(Local Area Network) und sonstige Dienstleistungen 
beinhalten.  
2.5 G r u n d l a g e  f ü r  d i e  E r s t e l l u n g  v o n 
I n d i v i d u a l p r o g r a m m e n  i s t  d i e  s c h r i f t l i c h e 
Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer auf 
Grund der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Informationen ausarbeitet, bzw. der Auftraggeber zur 
Verfügung stellt.  
 
 
3. PREISE 
3.1 Die genannten Preise enthalten, falls nicht 
explizit angegeben, keine Umsatzsteuer.  
3.2 Die Berechnung der Preise erfolgt in Euro  
 

3.3 E i n  V e r s a n d  v o n  P r o g r a m m t r ä g e r n , 
Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt 
auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. 
3.4 Darüber hinaus vom Auftraggeber gewünschte 
Schulungen und Erklärungen werden gesondert in 
Rechnung gestellt. 
3.5 Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des 
Auftraggebers.  
 
4.  ZAHLUNG 
4.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, 
umgehend nach Lieferung.  
4.2 Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne 
jeden Abzug und spesenfrei fällig.  
4.3 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder 
einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.  
4.4 Bei dem Auftragnehmer einlangende Zahlungen 
t i lgen zuerst  Z insesz insen,  dann Z insen und 
Nebenspesen, dann die vorprozessualen Kosten (falls 
diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig waren), wie Kosten eines beigezogenen 
Anwaltes und Inkassobüros, dann das aushaftende 
Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.  
 
 
5.  EIGENTUMSRECHT 
5.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlichen 
Bezahlung (e inschl ießl ich Zinsen und Kosten) 
uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers.  
5.2 I n  d e r  G e l t e n d m a c h u n g  d e s 
Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom 
Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.  
5.3 Bei Warenrücknahme ist der Auftraggeber 
b e r e c h t i g t ,  a n g e f a l l e n e  T r a n s p o r t -  u n d 
Manipulationsspesen zu verrechnen.  
  
 
6.  KOSTENVORANSCHLAG 
6.1 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem 
Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für 
die Richtigkeit übernommen werden.  
6.2 Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Ein für 
den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird 
g u t g e s c h r i e b e n ,  w e n n  a u f  G r u n d  d i e s e s 
Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird.  
 
 
7.  MAHN- UND INKASSOSPESEN  
7.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der 
Auftraggeber verpfl ichtet, dem Auftragnehmer 
sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen 
Kosten (sofern s ie  zur  zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig waren), wie etwa 
Anwaltshonorare und Kosten von Inkasssobüros, zu 
refundieren.  
7.2 Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen 
selbst betreibt, verpflichtet sich der Auftraggeber pro 
erfolgter Mahnung, einen Betrag von Euro 25,-- zu 
bezahlen.  
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8. G E W Ä H R L E I S T U N G ,  G A R A N T I E  U N D 
HAFTUNG  
8.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, 
kann der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung 
oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, 
dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich 
ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit der 
anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet 
sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der 
Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe 
für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. 
8.2 Der Auftragnehmer verpfl ichtet sich die 
Verbesserung oder den Austausch nach Übergabe der 
Ware durch den Auftraggeber in angemessener Frist 
durchzuführen.  
8.3 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der 
Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, 
so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung 
oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen 
Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Das selbe 
gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder 
den Austausch verweigert oder nicht in angemessener 
Fr ist  vornimmt,  wenn diese Abhi l fen für  den 
Auftraggeber mit erheblichen Unannehmlichkeiten 
verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, in der 
Person des Auftragnehmers liegenden Gründen, 
unzumutbar sind.  
8.4 Der Auftraggeber muss se in Recht auf 
Gewährleistung bei unbeweglichen Sachen binnen 
sechs Monaten gerichtlich geltend machen. Diese 
Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach 
dem KSchG.  
8.5 Von der Gewährleistung ausgenommen sind 
Verschleißteile und Zubehör (wie z.B. Datenträger, 
Typenräder, etc.) sowie Reparaturen infolge nicht 
au tho r i s i e r t e r  E i ng r i f f e  D r i t t e r .  Werden  d i e 
Vertragsgegenstände in Verbindung mit Geräten 
und/oder Programmen Dritter eingesetzt, besteht eine 
Gewährleistung für Funktions- und Leistungsmängel 
der Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche 
Mängel auch ohne eine derartige Verbindung auftreten.  
8.6 Über den Gewährleistungsrahmen hinaus 
können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. 
Auch für diese Leistungen gelten die gegenständlichen 
Bedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie 
erklärt der Auftragnehmer, dass durch diese Garantie 
das Gewährleistungsrecht des Auftraggebers nicht 
eingeschränkt wird.  
8.7 Wird vom Auftragnehmer eine gebrauchte 
bewegliche Ware an den Auftraggeber geliefert oder 
verkauft, muss der Auftraggeber sein Recht auf 
Gewährleistung binnen einem Jahr gerichtlich geltend 
machen,  sofern d ies schr i f t l i ch im E inze lnen 
ausverhandelt wird.  
8.8 Ist vom Auftragnehmer ein wesentlicher 
Mangel des Softwareprogrammes zu behandeln, ist der 
Auftraggeber zwecks genauer Untersuchung von 
eventuell auftretenden Fehlern verpflichtet, das von ihm 
verwendete Computersystem, das Softwareprogramm, 

Protokol le,  Diagnoseunter lagen und Daten im 
angemessenen Umfang für Testzwecke während der 
Normalarbeitszeit dem Auftragnehmer kostenlos zur 
Verfügung zu stellen und den Auftragnehmer zu 
unterstützen.  
8.9 E ine  Ha f tung  des  Auf t ragnehmers  fü r 
entgangenen Gewinn, nicht realisierte Ersparnisse, 
m i t t e l b a r e  u n d  u n m i t t e l b a r e  S c h ä d e n  u n d 
Folgeschäden wird ausgeschlossen. 
8.10 Ebenso wird die Haftung für unmittelbare und 
mittelbare Schäden beim Auftraggeber oder bei Dritten 
bzw. in EDV-Netzen des Auftraggebers bzw. Dritter von 
I L  f ü r  d i e se  und  E r fü l l ungsgeh i l f en  von  I L , 
ausgeschlossen. 
8.11 Hinsichtlich etwaiger Erfüllungsgehilfen haftet 
IL ausschließlich für die Auswahl. 
8.12 Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden, 
durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
oder Unterlassungen des Anwenders, Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. 
8.13 Insbesondere für Software deren Urheberrechte 
nicht bei IT liegen gilt, dass die Software „wie 
verfügbar“ ohne Prüfung al ler  vom Herstel ler 
beschriebener Funktionalität zur Verfügung gestellt 
w i r d .  I n s b e s o n d e r e  i m  R a h m e n  e i n e s 
Handelsgeschäftes kann IT niemals für unrichtige, 
u n v o l l s t ä n d i g e  o d e r  f a l s c h e  A n g a b e n  d e s 
Rechteinhabers, bzw. Herstellers der Software haftbar 
gemacht werden. 
8.14 IT haftet auch nicht dafür, dass die Software 
für den vom Auftraggeber bzw. Nutzer erwarteten 
Zweck verwendbar ist noch dafür dass die Software 
ohne Unterbrechung und fehlerfrei funktioniert, noch 
dafür, dass etwaige Fehler in der Software auch 
behoben werden können. 
8.15 IT leistet keine Gewähr hinsichtl ich der 
Verwendbarke i t ,  Feh le r f re ihe i t ,  Genau igke i t , 
Zuverlässigkeit und dergleichen. 
8.16 Die Verwendung der Software erfolgt immer 
auf eigene Gefahr des Nutzers. 
8.17 Die vorgenannten Haftungseinschränkungen 
finden dann keine Anwendung, wenn zwingende 
gesetzliche Regelungen des österreichischen Rechts im 
Einzelfall anderes anordnen und IT im Hinblick auf den 
konkreten Anwendungsfall, personell oder geografisch, 
zur Anwendung dieser gesetzl ichen Regelung 
verpflichtet ist. 
 
 
9.  FERNABSATZGESCHÄFTE 
9.1 "Fernabsatz "  i s t  e in  Ver t rag ,  der  ohne 
g l e i chze i t ige r  kö rpe r l i che r  Anwesenhe i t  de r 
Vertragspartner z.B. durch Bestellscheine, Inserate, 
Telefon, Telefax, Internet, etc. abgeschlossen wurde 
und es sich dabei um ein Verbrauchergeschäft handelt.  
9.2 Ein Fernabsatzgeschäft mit dem Auftraggeber 
ist erst dann gültig, wenn der Auftragnehmer den 
A u f t r a g  s c h r i f t l i c h  u n t e r  B e k a n n t g a b e  d e s 
Firmennamens, der Firmenanschrift  sowie der 
wesentlichen Eigenschaften der Ware, des Preises und 
der Lieferkosten bestätigt hat.  
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9.3 Ist der Auftraggeber Konsument, so kann er 
von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag 
innerhalb von 7 Tagen zurücktreten, wobei der 
Samstag nicht als Werktag gilt. Ist der Auftragnehmer 
seiner Informationspflicht nicht nachgekommen, 
beträgt die Frist 3 Monate.  
9.4 Vom Rücktrittsrecht des Verbrauchers in einem 
Fernabsatzgeschäft sind ausdrücklich ausgenommen 
Waren, welche nach Kundenspezifikationen angefertigt 
wurden, Audio oder Videoaufzeichnungen oder 
Software, die vom Auftraggeber entsiegelt wurde. 
Weiters Dienstleistungen, mit deren Ausführung 
vereinbarungsgemäss innerhalb von 7 Werktagen ab 
Vertragsabschluß begonnen wird,  Ze i tungen, 
Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von 
Verträgen überperiodische Druckschriften. Weiters sind 
die im KSchG aufgelisteten Verträge ausgenommen.  
9.5 Ansonsten gelten für die Fernabsatzgeschäfte 
d i e  e i n s c h l ä g i g e n  B e s t i m m u n g e n  d e s 
Konsumtenschutzgesetzes.  
  
 
10.  VERTRAGSRÜCKTRITT 
10.1 Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen 
Gründen, wie insbesonders Konkurs des Auftraggebers 
oder Konkursabweisung mangels Vermögens, so wie 
bei Zahlungsverzug des Kunden, ist der Auftragnehmer 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von 
beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist.  
10.2 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der 
Auftragnehmer von allen weiteren Leistungs- und 
Lieferungsverpflichtungen entbunden.  
10.3 Tritt der Auftraggeber, ohne dazu berechtigt zu 
sein, vom Vertrag zurück oder begehrt er seine 
Aufhebung, so hat der Auftragnehmer die Wahl, auf die 
Erfül lung des Vertrages zu bestehen oder der 
Aufhebung des Vertrages zuzustimmen.  
10.4 Der Punkt 10 gilt nicht für Fernabsatzgeschäfte.  
  
 
11.  AUFRECHNUNG 
11.1 Der Auftraggeber verzichtet auf die Möglichkeit 
der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber 
Verbrauchern für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des 
Auftragnehmers sowie für Gegenforderungen, die in 
rechtlichem Zusammenhang stehen, gerichtlich 
festgestellt oder anerkannt wurden. In diesen Fällen 
besteht  fü r  Ve rbraucher  d ie  Mögl ichke i t  der 
Aufrechnung.  
 
 
12.  HÖHERE GEWALT  
12.1 Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene 
Hindernisse in der Spähre des Auftragnehmers 
entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten 
V e r p f l i c h t u n g e n ,  w i e  z B .  B e t r i e b s -  u n d 
Verkehrsstörungen im Bereich des Auftraggebers. 
12.2 Höhere Gewalt und unvorgesehene Ereignisse 
gelten befreiend für den Auftragnehmer für die Dauer 
der Behinderung von der zu erbringenden Leistung, 
ohne dass dem Auftraggeber dadurch Ansprüche auf 

Preisminderung entstehen.  
 
13. URHEBER-, LEISTUNGSCHUTZRECHTE UND 
NUTZUNG  
13.1 Der  Auft ragnehmer b le ibt  Inhaber  und 
Eigentümer aller Urheber- und Leistungsschutzrechte 
an der Software / Datenbank einschließlich der 
zugehörigen Unterlagen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Auftraggeber die Software mit Einwilligung des 
Anbieters verändert, bearbeitet oder mit anderer 
Software verbindet.  
13.2 V o r h a n d e n e  K e n n z e i c h n u n g e n , 
Urheberrechtsvermerke oder Eigentumshinweise des 
Anbieters dürften vom Auftraggeber nicht beseitigt, 
bzw. verändert werden.  
13.3 Die Software ist nur zur Verwendung zum 
eigenen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Der 
Auftraggeber erhält ausschließlich das Recht die 
Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgeltes 
ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die im 
Vertrag spezif izierte Hardware im Ausmaß der 
erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleichzeitige 
Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden.  
13.4 Al le Urheberrechte an den vereinbarten 
Leistungen (Programme, Dokumentationen, etc.) stehen 
dem Auftragnehmer, bzw. dessen Lizenzgebern zu. 
13.5  Durch den gegenständlichen Vertrag wird vom 
Auftraggeber lediglich eine Werknutzungsbewilligung 
erworben.  
13.6 Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und 
Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber nur nach 
vorheriger schriftl icher Zustimmung durch den 
Auftragnehmer unter der Bedingung gestattet, dass in 
der  Software ke in  ausdrückl iches Verbot des 
Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist und dass 
sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diesen 
Kopien unverändert mit übertragen werden.  
13.7 Der Auftraggeber wird nur solchen Personen 
den Zugang zum Vertragsgegenstand ermöglichen, die 
ihrerseits die in dieser Darstellung angeführten 
Gesamtbedingungen akzeptieren und sich verpflichtet 
habe diese auf weitere Nutzer zu überbinden. 
13.8 Der Auftraggeber bzw. der Softwarenutzer 
sowie Dritte gem. Punkt 13.7 sind insbesondere nicht 
berechtigt, 
d i e  S o f t w a r e  z u r ü c k z u e n t w i c k e l n  ( R e ve r s e 
Engineering), 
die Software zu dekompilieren oder zu disassemblieren, 
die Software ohne ausdrücklicher Zustimmung des 
Rechteinhabers zu vermieten, zu verleasen oder sonst 
in irgendeiner Form entgeltlich oder unentgeltlich zu 
verwerten. 
 
 
14. DATENSCHUTZ UND ADRESSÄNDERUNG  
14.1 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, 
d a s s  d i e  i m  K a u f v e r t r a g  m i t  e n t h a l t e n e n 
personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages 
vom Au f t ragnehmer  au tomat ionsunte rs tü tz t 
gespeichert und verarbeitet werden können.  
14.2 Der  Auftraggeber  is t  verpf l ichtet ,  dem 



 
 

 

ALLGEMEINE SOFTWARE– LIEFER– UND VERKAUFSBEDINGUNGEN ALS BESTANDTEIL DER AGB 
INTERTEL COMMUNICATION GMBH („ IT „) 

gültig ab 12.12.2004 - vorhergehende Ausgaben werden ersetzt 

 
Postanschrift:    Geschäftsführung:    Bankverbindung: 
Intertel Communication GmbH  Mag. Michael Stuchlik    Volksbank Kärnten AG 
Gabelsbergerstrasse 13   Tel.: +43(0)1 86070100 (VoIP)   KontoNr.:100031814 
9020 Klagenfurt, Austria   Tel.: +43(0) 463 86070100 (VoIP)   Blz:42130 
Firmenbuch: FN 244955d   Fax:  +43(0) 463 860709100   BIC:VBOEATWWKLA 

4 

Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. 
Geschäftsadresse bekannt zu geben, solange das 
vertragsgegenständl iche Rechtsgeschäft nicht 
beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung 
unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als 
zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse gesendet werden.  
  
15. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT  
15.1 Es gilt österreichisches materielles Recht. 
15.2 Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird 
ausgeschlossen. Es wird österreichische inländische 
Gerichtsbarkeit vereinbart. 
15.3 Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland 
seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der 
Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte 
zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der 
Beschäftigung hat. 
15.4 Die Gesetzwidrigkeit oder Ungültigkeit einer 
Vertragsbestimmung lässt die Gesetzmäßigkeit oder 
Gült igkeit  der übr igen Vertragsbest immungen 
unberührt. Die Vertragsparteien werden in einem 
solchen Fal l  die gesetzwidrige oder ungült ige 
Be-stimm-ung durch eine andere ersetzen, die dem 
wirtschaftlich beabsichtigten Zweck möglichst nahe 
kommt. 
 
...................................................................................... 
 
 
 


